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Zahl: 004-1-8/2023                                          Serfaus, den 19.12.2023 
 

 

KUNDMACHUNG 
 

Auszug aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 18.12.2023 im 

Gemeindehaus, Sitzungssaal. 

 
 

Anwesend: Bgm. Mag. Greiter Paul, Dollnig Helmut, Erhart Franz, Jung Christoph, Schmid Hans 

Georg, Thurnes Solveig BA, Schwarz Daniel, Peer Ursula, Althaler Thomas, DI Lechleitner Florian, 

Wachter Angelika BA, Heymich Karl, Klinec Susanne 
 

 
 

Entschuldigt: Purtscher Simon, Patscheider Eva, Hochenegger Richard 

 
 

Beginn: 20:00 Uhr                   Ende: 22:30 Uhr 
 

 

 
 

 

Bgm. Mag. Paul Greiter eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  

 

EGR Luggen Karl hat gemäß § 26 Abs. 4 Tiroler Gemeindeordnung auf sein Mandat verzichtet. An 

seine Stelle rückt Klinec Susanne nach. Sie legt das Amtsgelöbnis gemäß § 28 Abs. 1 Tiroler 

Gemeindeordnung in die Hand des Bürgermeisters ab. 

 

 
 

T a g e s o r d n u n g 

 

1. Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs Voranschlag 2024 und mittelfristige 

Finanzplanung (MEFP) der Jahre 2024-2028 

2. Beratung und Beschlussfassung über das Ansuchen von Dr. Peter Lechleitner um 

Erweiterung des öffentlichen Gutes im Bereich der Gp. 46/5 zu seiner Gp. 1010 über eine 

Teilfläche der Gp. 46/1 (Gemeinde Serfaus) bzw. um Einräumung eines Servituts. 

3. Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 

 
 

ZU 1. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Entwurfsversion des Voranschlages 2024, inklusive die 

Entwurfsversion des mittelfristigen Finanzplanes (MEFP) für die Jahre 2025 – 2028. 

Weiters beschließt der Gemeinderat, dass der Unterschied zwischen der Summe der 

vorgeschriebenen Beträge und der veranschlagten Beträge, gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. 

Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von € 75.000,-- zu erläutern ist. 

Die Bestandteile des Voranschlages sind gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf 

der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen. 
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ZU 2. 

Der Gemeinderat steht dem Ansuchen grundsätzlich positiv gegenüber. Nach erfolgter 

Böschungssanierung (geplante Umsetzung Frühjahr 2024) im Bereich des Muirenweges wird über 

das Ansuchen von Dr. Peter Lechleitner entschieden. 

Anmerkung: GV Lechleitner Florian hat wegen Befangenheit an der Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen. 

  

 

Der Bürgermeister der Gemeinde Serfaus 

Mag. Paul Greiter 

 
Angeschlagen am: 19.12.2023 

Abzunehmen am: 03.01.2024 

Abgenommen am:   
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